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Das Krankenhaus ist der Würde des kranken Men-
schen verpflichtet.

Es ist seine Aufgabe, den wissenschaftlichen Erkennt-
nissen und dem technischen Fortschritt Rechnung zu
tragen, die Humanität für den Patienten zu wahren
und die Wirtschaftlichkeit bei qualitativ hochwertigen
Leistungen zu sichern. Der Verband der Kranken-
hausdirektoren Deutschlands e.V. verfolgt diese Ziele
ohne eigenwirtschaftliche Interessen.

Der Verband wurde am 5. Juli 1903 in Dresden als
„Vereinigung der Verwaltungsvorstände der Kranken-
häuser Deutschlands“ gegründet. 1951 wurde er in
„Fachvereinigung der Verwaltungsleiter deutscher
Krankenanstalten e.V.“ umbenannt und führt seit
1989 den Namen „Verband der Krankenhausdirek-
toren Deutschlands e.V.“
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§1 Name, Sitz
(1)
Der Verband führt den Namen „Verband der Kranken-
hausdirektoren Deutschlands e.V.“ (VKD).

(2)
Der Verband hat seinen Sitz in und seine Geschäfts-
stelle in Berlin. Er ist in das Vereinsregister des Amts-
gerichts Berlin-Charlottenburg eingetragen.

(3)
Mitteilungen und Bekanntmachungen des Verbandes
erfolgen durch Rundschreiben oder durch Veröffent-
lichungen in einer vom Vorstand bestimmten Fach-
zeitschrift, Tageszeitung oder mittels elektronischer
Kommunikationsmedien.

(4)
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§2 Aufgabe und Zweck
(1)
Aufgabe des Verbandes ist es, die Interessen der Mit-
glieder und Krankenhäuser in der Öffentlichkeit zu
vertreten und die Mitglieder des Verbandes bei der
Wahrnehmung ihrer Aufgaben zu unterstützen. In die-
sem Rahmen
a) gibt er Stellungnahmen zu Fragen des Kranken-

haus- und Gesundheitswesens ab, um seine ge-
sundheitspolitischen Ziele auf Bundes- und Lan-
desebene zu erreichen

b) schafft er durch Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men der Mitglieder und deren Mitarbeiter die Vor-
aussetzungen dafür, dass die Krankenhäuser ihre
Arbeit wirksamer und erfolgreicher leisten können

c) fördert er den Austausch von Erfahrungen der Mit-
glieder untereinander
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d) beteiligt er sich an der Erarbeitung und Umsetzung
wissenschaftlicher Erkenntnisse

e) arbeitet er in der Europäischen Vereinigung der
Krankenhausdirektoren (EVKD) und anderen inter-
nationalen Institutionen mit.

(2)
Der Verband dient ausschließlich und unmittelbar ge-
meinnützigen Zwecken im Sinne des Abschnittes
„Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. Er
verfolgt keine politischen, wirtschaftlichen oder kon-
fessionellen Ziele. Er ist selbstlos tätig.

§3 Mitgliedschaft
(1)
Die Mitgliedschaft können erwerben:
a) die in der Leitung von Krankenhäusern, Vorsorge-,

Reha- und Pflegeeinrichtungen für den kaufmänni-
schen Bereich zuständigen und verantwortlichen
Personen,

b) Persönlichkeiten des Krankenhauswesens.

Die Mitgliedschaft bleibt bestehen, wenn ein Mitglied
aus dem aktiven Dienst ausscheidet. Eine Mitglied-
schaft kann nicht mehr nach Beendigung der aktiven
Tätigkeit erworben werden.

(2)
Die Mitgliedschaft ist schriftlich über den jeweiligen
Landesvorsitzenden zu beantragen. Der Präsident
entscheidet über die Aufnahme. Gegen die Ableh-
nung der Aufnahme ist der Einspruch zulässig. Dieser
ist beim Präsidium des Verbandes einzulegen. Über
den Einspruch entscheidet das Präsidium als Spruch-
körper. Der Einspruch ist zu begründen und innerhalb
einer Frist von einem Monat nach Übersendung des
den Aufnahmeantrag ablehnenden Bescheides einzu-
reichen.
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(3)
Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss,
Tod oder Wegfall der Voraussetzung gemäß § 3
Abs. 1 dieser Satzung. Die Entscheidung über den
Wegfall der Voraussetzungen trifft der Präsident; § 3
Abs. 2 Satz 3 dieser Satzung gilt entsprechend.

(4)
Der Austritt ist nur zum Ende des laufenden Ge-
schäftsjahres möglich; er ist gegenüber dem Präsi-
denten schriftlich zu erklären.

(5)
Jedes Mitglied kann aus wichtigem Grund nach An-
hörung aus dem Verband ausgeschlossen werden.
Der Ausschluss wird vom Präsidium beschlossen und
ist dem betroffenen Mitglied schriftlich mitzuteilen.
Gegen den Ausschluss kann innerhalb einer Frist von
einem Monat nach Zustellung Einspruch beim Präsi-
dium erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich
einzulegen und zu begründen. Über den Einspruch
entscheidet die Mitgliederversammlung.

(6)
Die Mitgliedschaft im Verband führt zum Ende des je-
weiligen Geschäftsjahres zum Ausschluss, wenn der
zu entrichtende Beitrag nicht fristgemäß nach § 3
Abs. 8 dieser Satzung innerhalb des Geschäftsjahres
geleistet wurde. Der Ausschluss aus dem Verband
wird durch den Präsidenten schriftlich mitgeteilt.

(7)
Ausgeschiedene oder ausgeschlossene Mitglieder
haben keinen Anspruch an das Vermögen des Ver-
bandes; sie verlieren ihre Vereinsämter.

(8)
Der Mitgliedsbeitrag wird durch die Mitgliederver-
sammlung als Jahresbeitrag festgesetzt; er ist sechs
Wochen nach Aufforderung zur Zahlung fällig.
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§4 Ehrungen
Auf Vorschlag des Präsidiums ernennt der Vorstand
des Verbandes Ehrenmitglieder. Die Ehrung erfolgt in
der Mitgliederversammlung.

§5 Organe
Organe des Verbandes der Krankenhausdirektoren
Deutschlands e.V. sind:
a) die Mitgliederversammlung (§ 6),
b) der Vorstand (§ 8),
c) das Präsidium (§ 7),
d) der Präsident (§ 10).

§6 Mitgliederversammlung
(1)
Die ordentliche Mitgliederversammlung wird vom
Präsidenten einberufen; sie hat mindestens einmal
jährlich stattzufinden. Außerordentliche Mitgliederver-
sammlungen sind auf Beschluss des Vorstandes, der
einer Mehrheit von drei Vierteln der anwesenden Mit-
glieder bedarf oder auf Verlangen von mindestens
einem Drittel der Mitglieder innerhalb von zwei Mona-
ten nach Berlin einzuberufen.

Die Einladung ist unter Angabe der Tagesordnung
mindestens 28 Tage vorher abzusenden.

Der Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäfts-
jahr soll den Mitgliedern spätestens 14 Tage vor der
ordentlichen Mitgliederversammlung zugesandt
werden.

Über das Ergebnis der Mitgliederversammlung ist eine
Niederschrift anzufertigen.
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(2)
Die ordentliche Mitgliederversammlung ist insbeson-
dere zuständig für:
a) Behandlung von grundlegenden Fragen zum

Zweck und den Aufgaben des Vereins
b) Feststellung der Jahresrechnung einschließlich des

Tätigkeitsberichtes und Entlastung des Vorstandes
c) Genehmigung des Wirtschaftsplanes und Fest-

setzung der Mitgliedsbeiträge
d) Wahl der Mitglieder des Präsidiums
e) Wahl der Rechnungsprüfer
f ) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung

und über die Auflösung des Vereins
g) Bestimmung der Tagungsorte für spätere ordent-

liche Mitgliederversammlungen

Weitere Verhandlungspunkte können vom Präsiden-
ten auf die Tagesordnung gesetzt werden.

(3)
Anträge zur Ergänzung der Tagesordnung sind min-
destens 21 Tage vor der Mitgliederversammlung
schriftlich beim Präsidenten einzureichen. Sie sind
vom Präsidenten auf die Tagesordnung zu setzen.
Der Nachtrag zur Tagesordnung muss mindestens 10
Tage vor der Mitgliederversammlung an die Mitglieder
abgesandt werden. Über die Zulassung von später
eingehenden Anträgen beschließt die Mitgliederver-
sammlung mit einer Mehrheit von drei Vierteln der an-
wesenden Mitglieder.

Auflösungsanträge (§ 15) sind als Ergänzung der Ta-
gesordnung nicht zulässig.

(4)
Die Mitgliederversammlung wird vom Präsidenten
oder einem seiner Stellvertreter geleitet. Die Nieder-
schrift ist vom Versammlungsleiter und vom Schrift-
führer zu unterzeichnen.
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(5)
Bei den Beschlüssen der Mitgliederversammlung ent-
scheidet, soweit nichts anderes bestimmt ist, die
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen; Stimm-
enthaltungen werden nicht mitgezählt. Bei Stimmen-
gleichheit ist der Antrag abgelehnt.

Satzungsänderungen bedürfen der Mehrheit von drei
Vierteln der anwesenden Mitglieder.

§7 Präsidium
(1)
Das Präsidium bilden:
• der Präsident
• der 1. Vizepräsident
• der 2. Vizepräsident
• der Schriftführer
• der Schatzmeister
• der Referent für Öffentlichkeitsarbeit
• der Referent für Fort- und Weiterbildung

(2)
Die Landesvorsitzenden beschließen einen Vorschlag
für die Wahl der Mitglieder des Präsidiums. Der Vor-
schlag bedarf einer Mehrheit von drei Vierteln der an-
wesenden Landesvorsitzenden. Anstelle eines Lan-
desvorsitzenden, der zugleich Mitglied des Präsidiums
ist, nimmt an der Beschlussfassung der Stellvertreter
des Landesvorsitzenden teil. Der Vorschlag wird der
Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung vorge-
legt. Weitere Wahlvorschläge sind zulässig.

(3)
Wählbar sind nur Mitglieder nach § 3 Abs. 1a dieser
Satzung.

(4)
Die Wahl der Mitglieder des Präsidiums ist von einem
Wahlausschuss zu leiten, der aus der Mitte der Mit-
gliederversammlung gewählt wird und aus minde-
stens drei Mitgliedern besteht.
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(5)
Die Wahlen werden durch offene Abstimmung vorge-
nommen, es sei denn, ein Mitglied beantragt eine ge-
heime Abstimmung.

Gewählt ist, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen
gültigen Stimmen erhalten hat.

Wird diese Mehrheit im ersten Wahlgang nicht er-
reicht, so tritt Stichwahl unter den beiden Personen
ein, die die höchste Stimmenzahl erhalten haben.
Wenn mehrere Personen die gleiche Stimmenzahl er-
halten, entscheidet das Los, wer von diesen in die
Stichwahl kommt.

Ergibt auch die Stichwahl Stimmengleichheit, so ent-
scheidet das Los.

(6)
Für die Sitzungen des Präsidiums gilt § 8 Abs. 3
dieser Satzung entsprechend.

(7)
Die Verbindung des Amtes als Landesvorsitzender
(§ 12) mit einem Amt im Präsidium ist zulässig.

(8)
Die Amtszeit des Präsidiums beginnt mit der Vollen-
dung der Wahlhandlung; sie beträgt drei Jahre bis zur
Neuwahl in der ordentlichen Mitgliederversammlung.

(9)
Für ein während der Amtszeit ausscheidendes Mit-
glied des Präsidiums bestellt der Vorstand einen
Nachfolger für die restliche Amtszeit.

(10)
Eine Wiederwahl in dasselbe Amt im Präsidium ist
zweimal zulässig.
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§8 Vorstand
(1)
Dem Vorstand gehören an:
• die Mitglieder des Präsidiums (§ 7)
• die Landesvorsitzenden (§ 12)
• mit beratender Stimme die Fachgruppenvorsitzen-

den (§ 13) sowie die Rechnungsprüfer (§ 11)

Mitglied des Vorstandes kann nur eine Person sein,
die die Voraussetzungen für die Mitgliedschaft ent-
sprechend § 3 Abs. 1a dieser Satzung erfüllt.

(2)
Dem Vorstand obliegen alle Entscheidungen, für die
keine andere Zuständigkeit gegeben ist. Er trifft insbe-
sondere die grundsätzlichen Entscheidungen und ge-
nehmigt Rechtsgeschäfte mit größeren finanziellen
Verpflichtungen.

Der Vorstand gibt sich eine Geschäftsordnung.

Der Vorstand kann seine Zuständigkeit delegieren. Im
Einzelfall kann er die Weiterbehandlung einer Aufgabe
an sich ziehen.

(3)
Der Vorstand ist vom Präsidenten bei Bedarf, minde-
stens jedoch zweimal im Jahr unter Angabe der Ta-
gesordnung einzuberufen. Auf Antrag von mindestens
der Hälfte seiner Mitglieder muss der Vorstand vom
Präsidenten zu einer Sitzung einberufen werden. Die
Sitzung hat innerhalb von zwei Monaten nach Antrag-
stellung stattzufinden.

Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn mehr als die
Hälfte seiner Mitglieder anwesend sind. Bei der Be-
schlussfassung entscheidet, sofern die Satzung nicht
etwas anderes bestimmt, die Mehrheit der anwesen-
den stimmberechtigten Mitglieder. Stimmenthaltun-
gen werden nicht mit gezählt. Bei Stimmengleichheit
ist der Antrag abgelehnt.
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(4)
Der Vorstand hat die Beschlüsse der Mitgliederver-
sammlung auszuführen und ihre Empfehlungen zu be-
achten.

(5)
Der Vorstand haftet nur für Vorsatz und grobe Fahr-
lässigkeit.

§9 Geschäftsführer
Der Vorstand richtet eine Geschäftsstelle am Sitz des
Verbandes ein und bestellt einen Geschäftsführer.

Der Geschäftsführer führt die Geschäfte des Verban-
des nach Maßgabe eines Anstellungsvertrages und
unter Berücksichtigung des durch § 2 dieser Satzung
festgelegten Verbandszweckes.

Der Geschäftsführer ist berechtigt, an den Sitzungen
der Gremien des Verbandes mit beratender Stimme
teilzunehmen.

§10 Präsident
(1)
Vertretungsberechtigtes Organ im Sinne von § 26
BGB ist der Präsident. Dieser vertritt den Verband ge-
richtlich und außergerichtlich. Im Falle der Verhinde-
rung wird der Verband durch den ersten oder zweiten
Vizepräsidenten vertreten, wobei der Fall der Verhin-
derung nicht nachzuweisen ist.

(2)
Der Präsident vertritt den Verband nach außen so-
wohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene.
Der Präsident kann bestimmte Aufgaben an Dritte
übertragen und Vollmacht erteilen.
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(3)
Der Präsident leitet die Mitgliederversammlung sowie
die Sitzungen des Vorstandes und des Präsidiums
und ist für den Vollzug der Beschlüsse durch den Ge-
schäftsführer oder beauftragte Dritte verantwortlich.

§11 Rechnungsprüfer
(1)
Die Rechnungslegung und die Kassenführung ist
durch zwei Rechnungsprüfer zu überwachen und zu
prüfen. Sie haben dem Vorstand und der Mitglieder-
versammlung jährlich zu berichten.

(2)
Die Amtszeit der Rechnungsprüfer beginnt mit der
Vollendung der Wahlhandlung; sie dauert bis zur Neu-
wahl in der nächsten ordentlichen Mitgliederversamm-
lung.

§12 Landesgruppen
(1)
Dem Verband gehören Landesgruppen an, wobei die
Gliederung der Landesgruppen durch die Mitglieder-
versammlung festgelegt wird. Die Landesgruppen
verpflichten sich, die Aufgaben und den Satzungs-
zweck (§ 2) zu fördern.

(2)
Jährlich ist eine ordentliche Mitgliederversammlung
der Landesgruppe durchzuführen. Die Mitgliederver-
sammlung ist insbesondere zuständig für:
a) Feststellung des Tätigkeitsberichtes der Landes-

gruppe und Entlastung des Vorstandes der Lan-
desgruppe

b) Wahl des Landesvorsitzenden, des stellvertreten-
den Landesvorsitzenden sowie der Mitglieder des
Landesvorstandes
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c) Bestimmung der Tagungsorte für spätere ordentli-
che Mitgliederversammlungen der Landesgruppe

Eine außerordentliche Mitgliederversammlung der
Landesgruppe muss innerhalb von zwei Monaten ein-
berufen werden, wenn mindestens ein Drittel der Mit-
glieder der Landesgruppe es verlangt.

(3)
Die Einladung ist vom Landesvorsitzenden unter An-
gabe der Tagesordnung mindestens 28 Tage vorher
abzusenden. Im übrigen gelten § 6 Abs. 3, 4 und 5
sowie § 7 Abs. 2, 3 und 4 dieser Satzung sinngemäß.
Der Präsident des Verbandes hat in der Mitgliederver-
sammlung der Landesgruppe Sitz und Stimme.

(4)
Der Landesvorsitzende führt die Geschäfte der Lan-
desgruppe und vertritt diese im Vorstand des Verban-
des.

Die Amtszeit des Landesvorsitzenden beginnt mit der
Vollendung der Wahlhandlung. Die Amtszeit beträgt
drei Jahre bis zur Neuwahl.

Der Landesvorsitzende leitet die Mitgliederversamm-
lung der Landesgruppe und die Sitzungen des Lan-
desvorstandes.

(5)
Der Landesvorstand besteht aus
• dem Landesvorsitzenden
• dem stellvertretenden Landesvorsitzenden
• maximal fünf weiteren Mitgliedern

Die Mitglieder des Landesvorstandes unterstützen
den Landesvorsitzenden bei der Erfüllung seiner Auf-
gaben.

Die Amtszeit richtet sich nach § 12 Abs. 4 Satz 2 die-
ser Satzung. Eine Wiederwahl des Landesvorsitzen-
den ist zweimal zulässig.
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Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens eines Mitglie-
des des Landesvorstandes kann der Landesvorstand
für den Rest der Amtszeit einen Nachfolger bestellen.

Für die Tätigkeit des Landesvorstandes gilt § 8 Abs. 3
dieser Satzung entsprechend.

(6)
Im Falle der Verhinderung des Landesvorsitzenden
wird die Landesgruppe durch den stellvertretenden
Landesvorsitzenden vertreten.

§13 Fachgruppen
(1)
Der Vorstand kann Fachgruppen bilden und / oder
auflösen, in denen die Zusammenarbeit von Mitglie-
dern mit gleicher fachspezifischer Interessenlage ge-
fördert wird.

(2)
Die Fachgruppe wählt aus ihrer Mitte den Fachgrup-
penvorsitzenden, dessen Stellvertreter und bis zu vier
weitere den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter
beratende Mitglieder.

(3)
Der Fachgruppenvorsitzende wird für eine Amtszeit
von drei Jahren gewählt und kann zweimal wiederge-
wählt werden.

(4)
Für die Fachgruppe gelten § 6 Abs. 3, 4 und 5, § 7
Abs. 2, 3 und 4 sowie § 12 Abs. 5 Satz 2, 4 und 5
sowie Abs. 6 dieser Satzung sinngemäß.

(5)
Der Präsident hat in den Fachgruppen Sitz und
Stimme.
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§14 Fachausschüsse
(1)
Der Vorstand kann Fachausschüsse zur Bearbeitung
von Sonderaufgaben bilden und / oder auflösen.

(2)
Die Mitglieder der Fachausschüsse werden aus dem
Kreis der Mitglieder vom Vorstand bestimmt. Die Zahl
der Mitglieder der Fachausschüsse soll acht nicht
überschreiten. Der Präsident hat in den Fachaus-
schüssen Sitz und Stimme.

(3)
Die Amtszeit der Mitglieder der Fachausschüsse be-
trägt in der Regel drei Jahre.

§15 Auflösung des Vereins
(1)
Ein Antrag auf Auflösung des Verbandes kann nur von
mindestens einem Drittel der Mitglieder oder vom Vor-
stand gestellt werden. Über die Auflösung beschließt
die Mitgliederversammlung mit einer Mehrheit von drei
Vierteln der anwesenden Mitglieder.

(2)
Bei Auflösung oder Aufhebung des Verbandes oder
bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das Vermö-
gen des Verbandes an die Deutsche Krankenhaus-
gesellschaft (DKG), die es zur Förderung der in § 2
Abs. 1 dieser Satzung bezeichneten Ziele ausschließ-
lich und unmittelbar gemeinnützig im Sinne des Ab-
schnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgaben-
ordnung zu verwenden hat.
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§ 16 Satzungsänderungen
Soweit vom Vereinsregister bzw. dem zuständigen Fi-
nanzamt Änderungen oder Ergänzungen der Satzung
gefordert werden, können diese vom Präsidenten be-
schlossen werden. Die Mitgliederversammlung wird
auf der nächsten Sitzung hierüber informiert.

§17 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt nach dem Beschluss der ordentli-
chen Mitgliederversammlung am 23. November 2000
und nach Eintragung in das Vereinsregister am
9. Oktober 2001 in Kraft. Zum gleichen Zeitpunkt tritt
die Satzung in der Fassung vom 3. Mai 1999 außer
Kraft.

Die Regelungen zur Wiederwahl in den Paragraphen
§ 7 Abs. 10, § 12 Abs. 5 Satz 3 und § 13 Abs. 3 gel-
ten erstmals für die Wahlperioden nach dem Inkraft-
treten dieser Satzung.
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